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Offenes Verfahren nach VgV 

 

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): 
Name Landkreis Cham 
Straße, PLZ, Ort Rachelstraße 6, 93413 Cham 
Telefon 09971/78-276            Telefax 09971/845-276 
E-Mail: franz.simeth@lra.landkreis-cham.de 

 

b) Vergabeverfahren: Offenes Verfahren nach VgV: Lieferung von elektrischer Energie  
 

c) Art des Auftrages: Ausführung von Lieferleistungen 
 

d) Ort der Ausführung: diverse Lieferstellen in Bad Kötzting und Roding, Cham, Furth im Wald, 
Waldmünchen 

 

e) Art der Leistungen: Lieferung von elektrischer Energie 
LOS 1: Bad Kötzting, Roding 
LOS 2: Cham 
LOS 3: Furth im Wald 
LOS 4: Waldmünchen 
 

Die vollständigen Verdingungsunterlagen können nur über die Vergabeplattform der Deutschen 
eVergabe unter dem Link: www.auftraege.bayern.de ab Mittwoch, 22.05.2024, 13.00 Uhr, ange-
fordert werden. 
Hinweis: Abgabe der Angebote nur in elektronischer Form auf der Vergabeplattform. 
 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 01.07.2024, 09.00 Uhr 
 

Cham, 22.05.2024  Landkreis Cham 
 Franz Löffler, Landrat 

_____________ 
 

Übung der U.S. Army 
 

Die United States Army (U.S. Army) hält von 03.06.2024 bis 07.06.2024 eine Übung im freien Ge-
lände ab. Der Übungsraum kann neben benachbarten Landkreisen auch ein Teil des nördlichen 
Landkreises Cham sein. Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden 
Truppe fernzuhalten. Ferner wird auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die von liegengebliebenen 
Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen.  
Etwaige entstandene Manöverschäden können zur Schadensregulierung bei der örtlichen Gemein-
deverwaltung angezeigt werden. 


